
Markt Manching Manching, den 01.02.2018 

1. Änderung 

der Verordnung des Marktes Manching zum Verhalten 
bei der Benutzung der Badeseen 

Der Markt Manching erlässt aufgrund von Art. 25 Abs. 1, Art. 27 Abs. 2 Landesstraf• und 
Verordnungsgesetz (LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 
(BayRS 2011-2-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2015 (GVBI. S. 154) folgende 
Verordnung. 

§1 

§ 1 (Sachlicher und räumlicher Geltungsbereich) erhält nachfolgende Fassung: 

Diese Verordnung regelt das Verhalten zur Verhütung von Gefahren für Leben und 
Gesundheit bei der Benutzung der folgend genannten Badeseen gemäß beiliegenden 3 
Lageplänen im Gemeindebereich: 

• 4 Weiher/Seen in überstimm, Lage: nördlich der lmmelmannstraße und südlich der 
8 16, jeweils Gemarkung überstimm 
• Leitachsee = Ff.Nr. 1258/0 und 1259/1, 
• Zauner Weiher= FI.Nr. 1259/1, 
• zwei weitere Weiher ohne Namen= FI.Nrn. 1259/1 und 1279/0 

• Sehachtweiher überstimm= Fl.Nr. 900/13, Gemarkung überstimm 
• Niederstimmer Weiher= FI.Nr. 59/0, Gemarkung Niederstimm 
• Pichler Weiher= FI.Nr. 685/0, Gemarkung Pichl 
• Braunweiher= FI.Nr. 302/3, Gemarkung Manching 
• Kongoweiher = FI.Nr. 3862/0, Gemarkung Manching 

§2 

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Bekanntmachungsvermerk: 

Die amtliche Bekanntmachung der Verordnurig des 
Marktes Manching zum Verhalten bei der Benulzung der 
Badeseen erfolgte am 08.02.2018 durch Niederlegung im 
Rathaus des Marktes Manching, lngolstädter Straße 2, 
EG Zi.Nr. 007. Hierauf wurde durch Anschlag an allen 
Amtstafeln hingewiesen. Die Anschläge wurden 
angeheftet am 08.02.2018 und wieder abgeoommen am 
22.02.2018. 

Nerb . 
1. Bürgermeister 










